TIP DES MONATS 7
Anschnallpflicht auch beim Anhalten

Ein PKW-Fahrer hielt vor einer roten Ampel an und legte seinen Sicherheitsgurt ab. In diesem Augenblick fuhr ein LKW auf sein Auto auf, wobei der PKW-Fahrer schwer verletzt wurde.

Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes hat der PKW-Fahrer sich beim entstandenen Schaden eine Mitschuld anrechnen zu lassen, weil er nicht angeschnallt gewesen war.

Zwar müssen normalerweise die Sicherheitsgurte nach der Straßenverkehrsordnung „während der Fahrt“ angelegt sein und er war zum Unfallzeitpunkt nicht gefahren. Nach Ansicht des Bundesgerichtshofes ist in einem solchen Fall allein maßgebend, ob der PKW-Fahrer  sich noch als Verkehrsteilnehmer im Verkehr befinde. Dies sei zu bejahen, wenn der Fahrer –wie hier vor einer roten Ampel- verkehrsbedingt anhalten muß.

( Bundesgerichtshof, NZV 01,130 )

